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SICHERHEITS- undGESUNDHEITSSCHUTZDOKUMENT
gemäß §5 ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG)
Dieses Dokument muss beim Eintritt von Gründen laut § 4 Abs. 4 und 5 (z.B. Unfall, begründeter Verdacht einer
arbeitsbedingten Erkrankung, neue Arbeitsmittel, -stoffe, -verfahren, begründetes Verlangen des Arbeitsinspektorates)
überprüft und gegebenenfalls angepasst werden!
Wenn bei der Festlegung von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung ÖNORMEN, europäische Normen (EN), ÖVE-Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Technische Richtlinien oder sonstige anerkannte Regeln der Technik zugrundegelegt werden, sind diese anzugeben:
Es wurden Maßnahmen beraten:
Datum
Im Arbeitsschutzausschuss behandelt:
(bei mehr als 100 Arbeitnehmern)
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss besteht:
Mit Sicherheitsfachkraft (SFK),
Arbeitsmediziner (AM),
Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) und
Belegschaftsorganen (BO) beraten:
Mit allen betroffenen Arbeitnehmern beraten:
Wenn kein Arbeitsschutzausschuss und keine SVP vorhanden sind:
Beilagen:
 Gibt es Beschäftigungsverbote bzw.
 -beschränkungen für:
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja Welche)
     behinderte Arbeitnehmer?
     Schwangere und stillende Mütter?
     Jugendliche?
     Lehrlinge?
Sonstige personenbezogene Angaben:
(z.B. ab wann dürfen Lehrlinge beschäftigt werden; erforderliche besondere
 Fähigkeiten und Kenntnisse; Behinderungen, mit denen hier nicht gearbeitet werden darf)
ja
nein
Hinweise
(z.B.: Wenn ja, welche?)
Sind Eignungs- und Folgeuntersuchungen erforderlich? (5. Abschnitt ASchG; Vdg über die Gesundheitsüberwachung)
Sind Fachkenntnisse nachzuweisen?
(§ 63 ASchG - z.B. bei Staplern) 
 Sind persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
 notwendig? (eventuell Beilage)
Sind Bereichskennzeichnungen erforderlich?
Sind Zutrittsbeschränkungen erforderlich?
Sind Vorkehrungen für ernste und unmittelbare
Gefahr erforderlich? (§3 Abs. 3 u. 4 ASchG)
Wird mit gefährlichen Arbeitsstoffen gearbeitet?
(§§ 40, 42 ASchG)
Bestehen Prüfpflichten ?
(z.B. lt. § 37 ASchG, z.B.:Aufzüge, Hebebühnen...)
Ist eine Brandschutzordnung behördlich vorgeschrieben?
Sind Evakuierungspläne behördlich vorgeschrieben?
Muss ein Explosionsschutzdokument erstellt werden?
mögliche 
Gefährdung oder Belastung
festgestellt
Maßnahmentechnisch - organisatorisch - personenbezogen
Zuständiger
umgesetzt am
(Termin) 
Kontrolle
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	Gefährdung: Herabfallendes, abrutschendes, umfallendes, oder wegrollendes Lagergut
	Gefährdung: Gestapeltes Lagergut
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	Gefährdung: Nicht betriebsbereite Feuerlöschgeräte
	Gefährdung: Nicht leicht erreichbare Feuerlöschgeräte
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	Gefährdung: Fehlende Bedienungsanleitung, Wartungsvorschriften
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	Massnahmen: * Eventuell messen
* Entstehung möglichst vermeiden
	Massnahmen: * Nach Möglichkeit geeignete Maßnahmen treffen
* Lärmmessung
* PSA
* Unterweisung der Arbeitnehmer
* Untersuchung
* Lärmzonen kennzeichnen
* Zutrittsbeschränkung
	Massnahmen: * Geländer oder Brüstungen anbringen: Fußleisten vorsehen, wenn Absturz von mehr als 2 m
	Massnahmen: * Ordnung halten
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Erstellung eines Fluchtwegkonzeptes
* Beschilderung durchführen
	Massnahmen: * Ordnung halten
* Eventuell Markierungen
	Massnahmen: * Hinweis vorsehen
* Markierung
	Massnahmen: * Stiege austauschen
	Massnahmen: * Unterweisung der Arbeitnehmer: auf Steilheit hinweisen, geeignetes Schuhwerk, mit Kette sichern
	Massnahmen: * Prüfen der Tragfähigkeit
* Beschilderung und entsprechende Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Einhaltung der Lagerordnung
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Einhaltung der Lagerordnung
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Einhaltung der Lagerordnung
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Beschilderung, Hinweis
* Unterweisung des Arbeitnehmers
	Massnahmen: * Hinweistafel
* Freigabe von Heißarbeiten
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Ordnung halten
* Brennbare Stoffe sofort entsorgen
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Prüfung und Komplettierung
	Massnahmen: * Deutlich und dauerhaft kennzeichnen
	Massnahmen: * Wiederkehrende Prüfung alle 2 Jahre durchführen
	Massnahmen: * Ordnung halten
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Erstellung
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Überprüfung
	Massnahmen: * Ausbildung von Ersthelfern
* Bereitstellung ausreichender Verbandskästen
	Massnahmen: * Für ausreichende Ordnung, Sauberkeit und Hygiene sorgen
	Massnahmen: * Wartungsplan erstellen und einhalten
	Massnahmen: * Wiederkehrende Wartung und Prüfung
	Massnahmen: * Gefahrenstelle mittels Schutzvorrichtung sichern
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Ordnung halten
* Bei Neuaufstellung auf gute Zugänglichkeit achten
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Unbeabsichtigtes Zufallen durch Halteeinrichtungen verhindern
	Massnahmen: * Erforderliche Daten deutlich erkennbar und in dauerhafter Weise angeben
* Eventuell Schilder anbringen
	Massnahmen: * Bedienungsanleitung besorgen oder erstellen
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Richtige Aufstellung
* Wenn nicht anders möglich, Quetsch- und Scherstelle absichern
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Erforderliche Sicherheitsabstände durch Anbringen von  Schutzgittern, Umwehrungen und dgl. einhalten
	Massnahmen: * Fehlende Verdeckung und Verkleidung sofort anbringen
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Diese dürfen sich nur mit einem Werkzeug öffnen lassen
* Beweglich ausgeführte Verkleidungen und Verdeckungen dürfen sich nur öffnen lassen, wenn die Maschine ausgeschaltet ist.
* Das Einschalten bei geöffneter Verkleidung oder Verdeckung darf nicht möglich sein
	Massnahmen: * Geeignete Schutzvorrichtungen vorsehen oder Schutzmaßnahmen anderer Art treffen
	Massnahmen: * Geeignete Schutzvorrichtungen vorsehen oder Schutzmaßnahmen anderer Art treffen
	Massnahmen: * Verkleidungen oder Verdeckungen anbringen 
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Verkleidung anbringen
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Verkleidung, Verdeckung oder Umwehrung anbringen
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Kontrolle der fachgerechten Herstellung und der Verwendung
* Unfallsicherer Belag der Standfläche
* Auf Standfestigkeit und Kippsicherheit achten
* Wenn erforderlich, gegen Absturz sichern
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Handwerkzeuge in ordnungsgemäßem und handhabungssicherem Zustand erhalten, Kontrolle
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Nach Gebrauch mit Schneid- od. Spitzenschutz versehen
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Geeignete Arbeitssitze zur Verfügung stellen oder in der Nähe Sitze bereitstellen
	Massnahmen: * Während des Betriebes diese geschlossen halten
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Austreten aus der Anlage möglichst verhindern, undichte Deckel abdichten, gründliche Reinigung (Trockensauger)
* Unterweisung der Arbeitnehmer
* Ex-Dokument erstellen
	Massnahmen: * Vor dem Einschalten ist darauf zu achten, dass durch das  Ingangsetzen der Einrichtung keine Personen gefährdet werden
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Schild "Achtung selbsttätiger Anlauf" anbringen
	Massnahmen: * In oder zwischen bewegte Teile darf mit den Händen nicht gegriffen werden.
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Ordnung halten
	Massnahmen: * Boden ausbessern
	Massnahmen: * Geeignetes Schuhwerk verwenden, reinigen
	Massnahmen: * Aus in Gang befindlichen Betriebseinrichtungen nur an den dafür vorgesehenen Stellen Proben entnehmen
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Betriebseinrichtungen, sonstige mechanische Einrichtungen und Betriebsmittel ausschalten und deren Stillstand gegebenenfalls abwarten. 
* Ein vorzeitiges, unbeabsichtigtes, unbefugtes oder irrtümliches Einschalten muß durch geeignete Maßnahmen verhindert sein.
* Schutzvorrichtungen oder Schutzmaßnahmen, die abgenommen oder unwirksam gemacht werden mußten, müssen nach Beendigung der Arbeiten, jedenfalls vor dem Ingangsetzen der Einrichtungen wieder angebracht oder wirksam sein.
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Notwendige Schutzmaßnahmen vor Beginn der Arbeiten festlegen und den Betroffenen bekanntgeben
* Nur geeignete Arbeitnehmer mit den notwendigen Fachkenntnissen und Berufserfahrungen heranziehen
* Anwendung der notwendigen Schutzmaßnahmen ist zu überwachen
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Nur über Weisung des Arbeitgebers oder dessen Beauftragten zulässig
* Vor Arbeitsbeginn haben diese für für andere geeignete Schutzmaßnahmen zu sorgen
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Hiezu besondere Vorrichtungen benützen 
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Diese Einrichtungen müssen in geeigneter Weise gegen  unbeabsichtigtes Bewegen gesichert sein
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Nur bei Stillstand oder langsamem Gang, ansonsten
  sind  geeignete Vorrichtungen zu verwenden
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Nur am ablaufenden Trum und bei langsamem Gang vornehmen
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Nur Originalersatzteile oder solche, die diesen entsprechen, verwenden
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Nach Möglichkeit Betriebsmittel, wie Fördereinrichtungen oder  Transportmittel, Gurte, Seile oder Traghaken verwenden
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Nur mittels Betriebsmittel, wie Seile, Keile, Böcke bewegen, die ein Abrollen oder Abgleiten verhindern
* Arbeitnehmer dürfen sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: * Tragfähigkeit überprüfen
* Gegen Abrutschen, unzulässiges Durchbiegen, unbeabsichtigtes  Verschieben und Umkanten sichern
* Unterweisung der Arbeitnehmer
	Massnahmen: Ex-Dokument erstellen, Ex-Zonen festlegen, technische Maßnahmen treffen div. Erlässe zu Ex-Schutz beachten
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